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RS OGH 1971/1/28 1Ob304/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1971

Norm

AußStrG §9 A1

AußStrG §14 Abs1 A5

Rechtssatz

Bloße Unterlassungen sind im Allgemeinen kein unmittelbares Angri4sobjekt. Sie können aber dann zum Gegenstand

des Rechtsmittelverfahrens werden, wenn sie im Kausalzusammenhang mit der durch das Rechtsmittel getro4enen

Verfügung stehen.
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1 Ob 304/70
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